
Opposition in Großbritannien zu, sondern gilt, 
wie u. a. Manfred Friedrich am Beispiel Eng-
lands, Schwedens und der Bundesrepublik zu 
zeigen versuchte, für die Opposition im parla-
mentarischen Wohlfahrtsstaat schlechthin32 ). 

32) Manfred Friedrich, Opposition ohne Alter-
native? — über die Lage der parlamentarischen 
Opposition im Wohlfahrtsstaat, 2. Auflg., Köln 
1962.
33) Ekkehart Krippendorff, Das Ende des Parteien-
staates?, in: Der Monat, Heft 160, Januar 1962, 
S. 64—70.
34) Ebd., S. 65.
35) Ebd., S. 70.

36) Die Zukunft des Parteienstaates — Kritische 
Stimmen zu Ekkehart Krippendorffs Analyse, in: 
Der Monat, Heft 162, März 1962, S. 84—94.
37) Krippendorff a. a. O., S. 67.

Hier setzt denn auch die Kritik der von uns 
als „demokratisch-pluralistische Zweifler" be-
zeichneten Beobachter des parlamentarischen 
Parteienstaates ein. Ebenso die einiger radi-
kaldemokratischer Kritiker.

Den größten Zweifel an der Zukunft des Par-
teienstaates hat der radikaldemokratisch ar-
gumentierende Politologe Ekkehart Krippen-
dorfs 1962 in seinem Monat-Artikel „Das Ende 
des Parteienstaates?" vorgetragen33 ). Das 
Fragezeichen steht allerdings nur im Titel, der 
Text setzt klare Ausrufungszeichen. Der Ver-
fasser beabsichtigt, „die vor Jahren im .Monat' 
von Wilhelm Grewe gestellte Frage .Parteien-
staat oder was sonst?' ihres rhetorischen 
Charakters zu entkleiden und einer ernsthaf-
ten (!) Diskussion des .
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was sonst?' den Weg zu 

bereiten" ).

Krippendorffs Resultate und Thesen sind ein-
deutig: Das Ende des Parteienstaates europä-
ischer Prägung ist abzusehen; der Entwick-
lungstrend geht eindeutig zum Einparteistaat; 
die „große Koalition" ist lediglich eine Vor-
form dieses Zukunftsstaates, in dem die poli-
tische Kontrolle in die „Einheitspartei" ver-
lagert wird; das Ende des Parteienstaates be-
deutet nicht notwendigerweise das Ende poli-
tischer Freiheit überhaupt, denn der Einpartei-
staat ist „als solcher nicht notwendig vom 
Übel: unter einer Führung mit verantwort-
lichem politisch-historischem Auftrag kann er 
durchaus stimulierend und progressiv arbei-
ten. Die Chance der Freiheit in einem nicht 
mehr in Frage ge
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stellten Gesellschaftssystem 
liegt dann in der effektiven Verwirklichung 
innerparteilicher Demokratie" ).

Es gibt sicherlich wenige, die bereit wären, 
Krippendorffs Argumentationen bis zur letz-
ten, als logisch begründetes Resultat präsen-
tierten Konsequenz zu folgen. In der März-
nummer 1962 des Monats hat er jedenfalls un-

IV. Das Ende des Parteienstaates?

ter den vier Autoren, die sich zu seiner 
„Provokation" äußerten — Helmut Wagner, 
Hans Schuster, Arnulf Baring, Joachim Rede-
mann —, insoweit nur scharfen 

36
Widerspruch 

gefunden ). In der deutschen Gegenwarts-
diskussion gibt es aber doch einige Gesprächs-
partner, die sich genötigt sehen, ihn bei seinen 
Überlegungen eine gute Wegstrecke weit zu-
stimmend zu begleiten. Die „demokratisch-plu-
ralistischen", d. h. an der Konkurrenzlehre der 
Demokratie orientierten Zweifler am Fort-
bestehen des überkommenen Parteienstaates 
gehen dabei allerdings von anderen Grund-
ansichten aus als Krippendorff. Denn Krippen-
dorfs ist — sehr im Gegensatz etwa zu Wil-
helm Grewe, der sich grundsätzlich zum demo-
kratisch-pluralistischen Konkurrenzmodell be-
kennt — Vertreter der klassischen Demokra-
tietheorie. Nur so läßt sich seine These ver-
stehen, wonach das „eigentliche Dilemma des 
Parteienstaates" darin liege, daß er „darauf 
angelegt sei, über das Instrument der Volks-
partei sich selbst aufheben zu müssen, indem 
er die Bedingungen der Möglichkeit von Op-
positionsparteien aufhebt". Ebenso „könne 
und dürfe keine Regierung die Existenz einer 
Opposition anders werten denn als Zeichen 
eigener gesellschafts-politischer Fehler bzw. 
als Zeichen dafür, daß sie ihr eigentliches Ziel, 
die gerechte und jeden befriedigende Sozial-
ordnung, noch nicht erreicht ha 37be" ).  Diesen 
Thesen liegt ein Verständnis von „Volkspar-
tei" und „Opposition" zugrunde, dem kein An-
hänger der Konkurrenzlehre — die Krippen-
dorfs als „Dogma liberaler Weltanschauung" 
mit leichter Hand verwirft — zustimmen kann. 
Daß „bereits der Begriff einer ausdrücklich 
sich an alle wendenden modernen .Volkspar-
tei' einen jede Oppositionspartei ausschließen-
den absoluten Anspruch impliziert", bleibt 
kühne Behauptung. Warum es „zumindest be-
grifflich nicht zwei ,Volksparteien' zugleich 



innerhalb eines und desselbe
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n Staates geben 
kann" ), ist unerfindlich. Der Begriff Volks-
partei besagt nichts weiter, als daß sich eine 
Partei bei ihrem Wählerappell nicht ausschließ-
lich an eine Klasse oder eine engere Klassen-
kombination wendet und sich aus ihr rekru-
tiert, sondern, zumindest der Intention nach, 
an das „ganze Volk". Der Terminus .Volkspar-
tei' ist immer noch vom Wort .Partei' her zu 
definieren, das begrifflich ein Gegenüber, eine 
Gegenpartei voraussetzt und den Konkurrenz-
begriff mit einschließt. Partei und Klassen-
partei sind keine Synonyme.

Kripe ndorffs einseitige Definitionen determi-
nieren den Beweis der Argumentation. Auf 
diese Weise wird auch das Todesurteil über 
die Oppositionsparteien gefällt. „Seiner Ma-
jestät der Volksmehrheit loyale Opposition" 
ist danach blanker Unfug. Das Ende der Klas-
senparteien bedeutet auch das Ende der Oppo-
sitionsparteien, heißt es. Sobald eine Opposi-
tionspartei nicht mehr willens und in der Lage 
ist, eine bestehende Gesellschaftsordnung 
prinzipiell in Frage zu stellen und ein prinzi-
piell anderes gesellschaftliches „Leitbild" zu 
setzen, verliert sie nach Krippendorff die ent-
scheidende, ihre Existenz legitimierende Funk-
tion39). Opposition hat das System in Frage 
zu stellen oder abzutreten. Andere Funktionen 
sind bloßes Beiwerk. Die gesamte Geschichte 
von „His Majesty’s loyal Opposition" wird 
mit einer Handbewegung vom Katheder ge-
fegt und das alte, der klassischen Demokratie-
theorie adäquate Vorurteil von der Oposit ion 
als „des Volkes fünfter Kolonne" faktisch wie-
der aufpoliert.

38) Ebd., S. 66.
39)  Ebd., S. 69.

40) Friedrich a. a. O., S. 63 Anm. 1.
41) Krippendorff a. a. O., S. 64.

42) Friedrich a. a. O., S. 8.
43) Krippendorff a. a. O., S. 69 f.

Bei Krippendorff wird der Parteienstaat je-
doch nicht nur „zu Tode definiert", vielmehr 
werden zahlreiche ernsthafte Argumente an-
geführt, die auch und gerade den „demokra-
tisch-pluralistischen Zweiflern" keine Ruhe 
lassen. Allerdings „schießt", wie Manfred 
Friedrich kommentiert, Krippendorff hierbei 
ebenfalls „über das Ziel hinaus" 40 ). Wohl tei-
len zahlreiche Beobachter Krippendorffs Auf-
fassung, daß „amtierende Regierungen durch 
Wahlen nicht mehr ablösbar zu sein schei-
nen" 41).  Zu ihnen gehört auch Friedrich, der 
sich um den Nachweis bemüht, daß den mo-
dernen Wohlfahrtsstaaten die generelle Ten-

denz einer zunehmenden Stärkung und Festi-
gung der Regierungspositionen eigen ist, wo-
gegen es „für die Opposition immer schwieri-
ger wird, die Wählerschaft (in der Innen- wie 
Außenpolitik) mit einer klar erkennbaren Al-
ternative zur Regierungspolitik zu konfrontie-
ren" 42). Während Friedrich jedoch vorsichtig 
von einer generell feststellbaren erheblichen 
Erschwerung spricht, geht Krippendorff ent-
schieden weiter. Aus der allgemeinen Tendenz 
wird bei ihm letztlich ein unausweichliches 
Entwicklungsgesetz:

„Es scheint sich herauszustellen, daß die par-
lamentarische Demokratie als ein System sich 
in der Machtausübung durch Wahlentschei-
dung ablösender Parteien das Produkt einer 
Übergangszeit ist (oder war), das auf der 
Annahme beruhte, der gesellschaftliche und 
ökonomische Entwicklungsprozeß sei entwe-
der prinzipiell nicht lenkbar oder aber Pla-
nung und Lenkung seien schädlich für den 
Fortschritt. Diese Annahme stellt sich als 
falsch heraus: Umfassende Planung ist nicht 
nur wissenschaftlich möglich, sondern auch für 
einen krisenfreien Fortschritt nötig geworden. 
Das impliziert früher oder später das Ende des 
Parteienstaates. Es tritt früher ein, wenn die 
Oppositionspartei das jeweilige gesellschaft-
liche System nicht mehr prinzipiell in Frage zu 
stellen gewillt oder in der Lage is
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t. Nur wo 
eine Oppositionspartei nicht diesen Weg geht, 
hat der Parteienstaat noch eine gewisse, aber 
auch dann nur beschränkte Zukunft." )

Es dürfte kaum strittig sein, daß der moderne, 
komplizierte Sozialstaat ohne ein erhebliches 
Maß an Planung und Lenkung immer funk-
tionsunfähiger zu werden droht und daß zahl- 
reiche sozioökonomische Entwicklungstenden-
zen berechenbar sowie gewisse Unzufrieden-
heiten in der Bevölkerung „erfragbar" und 
ihre Ursachen weitgehend feststellbar sind. 
Wohl wird auch jede vernünftige Regierung 
daraus, wenn sie kann, Konsequenzen ziehen, 
die ihre Position erheblich zu festigen vermö-
gen. Krippendorffs extreme Erwartungen ge-
genüber Wissenschaft und praktisch-politi-
scher Nutzanwendungsmöglichkeiten beruhen 
jedoch offensichtlich auf einem Verständnis 
des Menschen und seiner Berechenbarkeit — 
als Individuum wie als Gruppenglied —, das 



alles andere als wissenschaftlich gefestigtes 
Uberzeugungsgut sein dürfte. In Krippendorffs 
Zukunftsstaat wie Marxens klassenloser Ge- 

Seilschaft — die beide prinzipiell konfliktlose, 
berechenbare Gemeinwesen sind — wird nur 
noch verwaltet.

V. Der Einparteistaat —

Krippendorffs Prophezeiung ist der Einpartei- 
siaat, seine Freiheitshoffnung die innerpartei-
liche Demokratie. Liegt darin eine demokrati-
sche Alternative zum Parteienstaat? Wilhelm 
Grewe hatte es 1951 unter Verweis auf die 
Erfahrungen mit dem totalitären „Einpartei- 
staat“ abgelehnt, darauf überhaupt näher ein-
zugehen44 ). Heute wird uns insbesondere un-
ter Hinweis auf die Einparteigebilde einiger 
Entwicklungsländer vorgehalten, daß man 
diese Organisationen nicht unbedingt als un-
demokratisch abtun könne, geschweige denn 
mit den totalitären Einheitsparteien kommu-
nistischer oder faschistischer Version in einen 
Topf werfen dürfe. Letzteres muß sicherlich zu-
gestanden werden.

44) Siehe oben S. 1 f.

Es würde hier zu weit führen, auf das kompli-
zierte Problem einer exakten Beschreibung 
von Funktion und Realität der durchweg sehr 
verschiedenartigen „Parteien" in diesen jungen 
Ländern, über die wir noch sehr wenig wissen, 
näher einzugehen. Wir wollen uns mit der 
Frage begnügen, ob denn jeder nichttotalitäre 
Einparteistaat qua definitione ein demokra-
tischer Einparteistaat im Sinne der Konkur-
renzlehre sei. Offenkundig nicht. Er wäre es 
nur dann, wenn in ihm tatsächlich der Wähler 
unter (mindestens zwei) miteinander konkur-
rierenden Kandidaten im Rahmen rechtlich ge-
ordneter und kontrollierter Verfahren für alle 
entscheidenen politischen Staatsämter — 
vor allem direkt oder indirekt für das des Re-
gierungschefs — frei seine Auswahl treffen 
könnte. Sobald ein Einparteistaat diese Grund-
bedingung erfüllt, sobald er sich dieser demo-
kratischen Methode zur Fällung politischer 
Entscheidungen bedient, wird man ihn wohl 
einen „demokratischen Staat" bzw. „nicht un-
demokratischen Staat" nennen müssen. Ein 
derartiger Staat wäre demnach theoretisch 
möglich. Es hat ihn in der Wirklichkeit je-
doch, abgesehen von schwachen Ansätzen, 
noch nie gegeben. Er ist eine Definitions-Kon-
struktion, wobei man um der begrifflichen 
Sauberkeit willen in diesem Zusammenhang 
eigentlich mit Grewe von einem „Staat mit

eine demokratische Alternative?

politischer Einheitsorganisation" sprechen 
sollte.
Wie hätte die politische Wettbewerbspraxis 
in einem derartigen Staat auszusehen?: Kon-
kurrierende Kandidaten für politische Staats-
ämter müßten sich den Wählern nur unter ein 
und demselben „Parteinamen" präsentieren, 
dürften in ihrer Wahlkampagne nur andere 
Wahlkonkurrenten, nicht jedoch „die Partei" 
angreifen und über keine eigene, von der Ge-
samtpartei unabhängige Organisation, etwa 
zur Wahlkampf-Finanzierung, verfügen. Diese 
Kandidaten müßten sich also freier Amts-
bewerbung stellen — Kriterium der Demokra-
tie —, dürften sich und ihre Anhänger aber 
nicht vermittels eines eigenen politischen Na-
mens als Gruppe kenntlich machen und prä-
sentieren sowie als eigenständige Gruppe or-
ganisieren. Sie müßten sich folglich ein ähn-
liches Verhalten auferlegen, das normaler-
weise von Bewerbern für die Nomination in-
nerhalb einer Partei gefordert wird, die sich 
dann in einer Wahl den Kandidaten einer 
anderen Partei zu stellen haben. Das wäre eine 
die freie Wettbewerbsaktion des einzelnen 
Kandidaten äußerst stark beengende Auflage. 
Warum sollte er sich dieser „unnatürlichen 
Prüderie" unterwerfen? Dort, wo eine solche 
Praxis befolgt wird, hat sie stets ihre sehr 
realen Gründe. Zwei Beispiele: Entwicklungs-
länder und Südstaaten der USA.

Entwicklungsländer mit Einparteiherrschaft — 
d. h. in der Praxis solche, in denen eine Groß-
partei eindeutig vorherrscht, neben der ledig-
lich völlig konkurrenzunfähige Splitterpar-
teien bestehen — befinden sich gegenwärtig 
durchweg in einer staatlichen „Notstandssitua-
tion". Sie suchen nach ihrer nationalen Iden-
tität, sind mit der Errichtung staatlicher Insti-
tutionen und den ersten Versuchen ihrer 
Flandhabung befaßt und müssen das unge-
heure Problem einer Mobilisierung des Volkes 
zur Überwindung des sozioökonomischen Ent-
wicklungsrückstandes bewältigen. In einem 
derartigen Ausnahmezustand käme der Ver-
such, dem charismatischen Volksführer und 
Regierungschef — der normalerweise zugleich 
der erfolgreiche Führer der nationalen Un-



abhängigkeitsbewegung ist — eine „formierte 
Opposition" gegenüberstellen zu wollen, 
einem „Verrat an der Sache" gleich. In einer 
solch exzeptionellen Konstellation, wie sie in 
den Entwicklungsländern gegeben ist, den An-
satz für eine allgemeine Entwicklungstendenz 
zu einer „nicht undemokratischen" Alterna-
tive zum Parteienstaat entdecken zu wollen, 
scheint mir ziemlich kühn zu sein. Diese Ein-
parteistaaten sind bestenfalls „gutwillige Er-
ziehungsdiktaturen" bzw. „gelenkte Demokra-
tien", d. h. autoritäre Staaten, in denen der 
ernsthafte Versuch gemacht wird, demokrati-
sche Ansätze auszubauen und zu fördern. Die 
Bewährungsprobe kommt, wenn sich der Staat 
etabliert hat. Die Realität der einparteistaat-
lichen Entwicklungsländer zeichnet da jedoch 
keineswegs so rosige Bilder. Franz Anspren-
ger, der beste deutsche Kenner der Parteien-
problematik in den afrikanischen Entwick-
lungsländern, hat u. a. in seiner ausgezeichne-
ten Studie „Zur Rolle der Führungspartei in 
einigen jungen Staaten Afrikas" einiges Mate-
rial präsentiert45 ). Nach einer Analyse wichti-
ger Äußerungen afrikanischer Staatsführer 
zum Parteienproblem kommt er zum Schluß:

45) Franz Ansprenger, Zur Rolle der Führungs-
partei in einigen jungen Staaten Afrikas, in: Fak-
toren der politischen Entscheidung — Festgabe für 
Ernst Fraenkel, hrsg. von Gerhard A. Ritter und 
Gilbert Ziebura, Berlin 1963, S. 410—451.

46) Ebd., S. 411.
47) Ebd., S. 412.
48) Ebd., S. 444.

„(Die angeführten Zitate) schildern drei Pha-
sen der Erfahrung junger afrikanischer Staa-
ten (aus der Sicht ihres Führers) mit dem Par-
teiensystem als politischem Entscheidungs-
organ. In der ersten Phase unmittelbar nach 
der Unabhängigkeit . . . drängt sich die Vor-
herrschaft der einen Führungspartei schlecht-
weg als vom Volke gewollter Tatbestand auf. 
In der zweiten Phase verraucht die spontane 
Begeisterung für die neue Souveränität . . .; 
das Volk steht erste Enttäuschungen und Kri-
sen durch, und die Partei muß — wenn sie 
ehrlich bleiben will — beständig kritisch an 
sich selbst arbeiten, um das hohe Gut der Ein-
mütigkeit zu bewahren: den .Familiengeist', 
der nach Nyerere Voraussetzung für eine ver-
nünftige Pflege des Gemeinwohls in Afrika ist.

Muß dann eine dritte Phase folgen (Anspren-
ger bezieht sich hier auf eine drohende Rede 
Nkurmahs aus Ghana vom 2. April 1960), in 
der die Identität von Partei und Volk mit 
Drohungen und Repressalien, Konzentrations-
lagern gar, geschützt wird, in der organisierte 

Opposition nur deshalb nicht exi
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sitiert, weil 
nicht sein kann, was nicht sein darf?" )

Ansprenger weist darauf hin, daß wir über 
diese dritte Phase noch fast gar nichts wissen, 
da sich die meisten Staaten noch in den ersten 
Entwicklungsjahren befinden. „Bis zur Stun-
de", schreibt er 1963, „ist immer noch der 
Drang nach nationaler Einmütigkeit, die sich 
konkret in der einheitlichen Führungspartei 
niederschlägt, so deutlich und im unabhängi-
gen Afrika so allgemein verbreitet, ... daß 
wir von einer typischen Erscheinung für diesen 
Erdteil und die gegenwärtige Zeit, nämlich die 
erste Phase moderner unabhängiger Staatlich-
keit, sprechen dürfen. Ja, die Übernahme der 
politischen Entscheidungsfunktionen durch 
eine einheitliche Partei scheint uns das hervor-
ragende Kennzeichen des Afrika der sechsziger 
Jah 47re zu sein" ). Man sollte sich vor allen 
weiterreichenden Prognosen hüten, muß je-
doch auch zur Kenntnis nehmen, daß „oppo-
sitionelle Politiker im Gefängnis oder in Un-
gnade oder Verbannung leider keine Selten-
heit mehr in 48 Afrika" sind ).

Deutlich autoritäre Zügen wiesen — und wei-
sen teilweise auch heute noch — die Einpartei-
staaten im Süden der Vereinigten Staaten auf. 
In diesen Staaten ist die Demokratische Partei 
die unbestrittene „Führungspartei". Wenn den 
einzelnen Bundesstaaten der USA — die im 
Gegensatz zu den afrikanischen Entwicklungs-
ländern die Grundzüge eines präsidentiellen 
und nicht die eines parlamentarischen Systems 
aufweisen — auch alle Merkmale „souveräner 
Staatlichkeit" im völkerrechtlichen Sinne feh-
len, sie vielmehr den Charakter selbstbewuß-
ter und immer noch recht machtvoller „Bundes-
länder" haben, so sei doch auf dieses Phäno-
men verwiesen. Der Grund für die Errichtung 
jener Einparteiordnung ist eindeutig in dem 
Bemühen der Weißen zu suchen, die von der 
Sklaverei befreite Negerbevölkerung vom po-
litischen Entscheidungsprozeß innerhalb ihres 
Staates auszuschalten und den Bund durch 
demonstrierte Solidarität daran zu hindern, 
in der Rassenfrage intervenierend tätig zu 
werden. In der Rassenfrage duldete die füh-
rende Schicht der Weißen weder außerhalb 
noch innerhalb der „Partei" irgendwelche Op-
position. (Mit der neuerdings zunehmenden In-
tervention des Bundes in die südstaatliche 
Handhabung der Negerfrage werden heute 



dieser Haltung allerdings Grenzen gesetzt, die 
deutlich die Tendenzen zur Entwicklung eines 
Zweiparteiensystems fördern).

Jenseits dieser entscheidenden Tabu-Zone gab 
und gibt es durchaus innerparteilichen Kon-
kurrenzkampf — von Staat zu Staat im einzel-
nen unter jeweils recht verschiedenartigen Be-
dingungen. Allen Staaten gemeinsam ist je-
doch die Tatsache, daß die Nomination in der 
Demokratischen Partei faktisch der Wahl 
gleichkommt. Die Nomination erfolgt durch 
„Vorwahlen" (primaries), an denen in der Re-
gel fast jeder Wahlberechtigte (eine bereits 
durch Wahlregistraturen begrenzte Gruppe) in 
seiner Eigenschaft als „Parteiangehöriger" teil-
nehmen kann. Bei diesen innerparteilichen 
Nominationswahlen sind in der Regel wiede- 
ium zwei Typen bzw. Etappen zu unterschei-
den: 1. die „Vor-Vorwahlen" (pre-primaries) 
und 2. die „Stich-Vorwahlen" (run-off prima-
ries). An den pre-primaries kan  sich jeder 
Parteiangehörige als Bewerber beteiligen. In 
den anschließenden run-off primaries fällt die 
Entscheidung zwischen den jeweiligen zwei 
Spitzenkandidaten, es sei denn, ein Kandidat 
hat bereits bei der pre-primary die absolute 
Mehrheit gewonnen.

Stellt das nicht ein faires Verfahren dar, das 
allen formellen Anforderungen eines demo-
kratischen Konkurrenzkampfes gerecht wird? 
V. O. Key ist dieser Frage in seinen grund-
legenden Studien „Southern Politics" und 
„American State Politics" nachgegangen49 ). 
Er kommt zum Ergebnis, daß in Staaten mit 
straffer Parteiorganisation die „Vorwahlen" 
in der Regel zur Farce werden, da die Partei-
führungsgruppen den „Wahlausgang" zu len-
ken wissen. Gibt es die „Partei" demgegen-
über weitgehend nur dem Namen nach, weil 
weder Organisation noch klare Führungsgrup-
pen bestehen, so führen die primary-Verfah- 
ren zu unkontrollierbarer Willkür. Eine Orien-

49) V. O. Key, Southern Politics in State and 
Nation, New York 1949 (eine bedeutende Pionier-
leistung amerikanischer Politikwissenschaft), vgl. 
dort insbes. S. 298—310, S. 406 ff. und 444 ff. — 
Ders., American State Politics: An Introduction, 
New York 1963, bes. S. 287 ff., und ders., Politics, 
Parties and Pressure Groups, 5. Ausl., New York 
1964, bes. S, 386 ff. (mit zahlreichen Literaturhin-
weisen).

50) Siehe Key, Southern Politics, S. 304 f.
51) Key, American State Politics, S. 283 f.

tierung an Sachfragen wird kaum möglich, da 
die einzelnen Kandidaten nicht als Repräsen-
tanten bestimmter, erkennbarer politischer 
Gruppen, deren politische Grundtendenzen 
und bisherige Leistungen bekannt sind, auf-
treten, sondern als „unabhängige Persönlich-
keiten". Wer sich einen „Namen" gemacht hat, 
ganz gleich auf welche Weise und auf welchem 
Gebiet, wer momentan „Lokalheld" ist, wer 
über Geld und entsprechende Hintermänner 
verfügt, dem bietet sich oftmals eine über-
raschende Erfolgschance. Im primary-Wahl- 
kampf wird die „Person" des Gegenkandida-
ten zum Hauptgegenstand der Auseinander-
setzungen, weniger die Stellungnahme zu an-
stehenden Sachfragen. Dem Demagogen bieten 
sich alle Möglichkeiten, da er Großes ver-
sprechen kann, ohne ernsthaft verpflichtet zu 
sein, seinen Versprechungen später nachzu-
kommen, denn er gelangt ins Parlament als 
„Person" — einer von hundert — und nicht 
als Mitglied einer erkennbaren, handlungsfä-
higen Gruppe, die sich als solche zu einer 
gewissen Grundhaltung und Politik bekennt 
und daraufhin später in Verantwortung ge-
nommen werden kann 50 ). Key weist nach, daß 
derartige primary-Prozeduren die Herausbil-
dung befähigter politischer Führungsgruppen 
stark erschweren, in den Parlamenten zu un-
kontrollierbaren Überraschungsentscheidun-
gen führen, eine Kontrolle parlamentarischer 
Aktion durch die Wähler fast unmöglich ma-
chen, zur Lähmung effektiver Parlamentsarbeit 
erheblich beitragen und nur dort ertragbar 
erscheinen, wo von Parlamenten weitsichtige 
und wichtige Entscheidungen kaum erwartet 
werden51). Im Hintergrund steht die Über-
zeugung, daß ein Minimum an Regierung und 
sta tlicher Tätigkeit überhaupt ein Maximum 
an bürgerlicher Freiheit bedeute. Bei diesen 
Einpartei-Parlamenten haben wir es mit Gre-
mien zu tun, die ein buntes Gewirr unkontrol-
lierbarer Cliquen- und Interes enkombinatio-
nen produzieren, die Herausbildung klarer, auf 
Dauer angelegte Mehrheits- und Minderheits-
fronten jedoch unmöglich machen. Nur ein 
präsidentielles System befindet sich mit einem 
derartigen Parlament nicht in permanenter Re-
gierungskrise.



VI. Die Lage der Opposition
im demokratisch-parlamentarischen Parteienstaat

In einem parlamentarischen System lassen sich 
Regierungskrisen nur dann vermeiden, wenn 
sich die Regierung auf eine tragfähige Parla-
mentsmehrheit stützen kann. Ein parlamentari-
sches System funktioniert lediglich unter der 
Bedingung praktizierter Mehrheitsdisziplin. 
Setzt sich diese Mehrheit aus einer Parteien-
koalition zusammen, so wird die Koalitions-
disziplin zur conditio sine qua non. Am klar-
sten zeigen sich die Fronten im Zweiparteien-
system. Konflikte müssen innerhalb der Mehr-
heit ausgetragen werden und finden ihre 
Grenze in der „Kabinettsfrage". Die Existenz 
einer Opposition mit ihrem permanenten Re-
gierungsanspruch bildet die entscheidende 
Voraussetzung für das geschlossene Auftreten 
der Regierungsmehrheit. Die Opposition zielt 
immer auf die Öffentlichkeit. Die Opposition 
zwingt die Mehrheit, ihre Entscheidungen vor 
der Wählerschaft zu erklären und zu rechtfer-
tigen. Sie bedient sich dabei des Angriffs und 
der „Gegenvorstellung", d. h. der Begründung 
und Propagierung von Alternativpositionen. 
Gelingt es ihr dadurch, die Regierungsmehr-
heit zu sprengen, d. h. so viele Stimmen auf 
ihre Seite zu ziehen, daß sich die Gewichte 
entscheidend verlagern, wird sie selbst zur 
„Regierungsmehrheit".

Da, wie die Erfahrung lehrt, eine Opposition 
nicht damit rechnen kann, die Regierungsmehr-
heit im Parlament selbst zu „sprengen", weil 
hier „Disziplin" geübt wird, richtet sich ihr 
Bemühen auf die „Mehrheit im Lande". Nur 
auf diesem Wege einer permanenten Einwir-
kung auf die Wählermehrheit bietet sich eine 
reale Chance, aus der Minderheit herauszu-
kommen. Eine Opposition, der es mit ihrem 
Regierungswillen ernst ist, hat sich diesen 
Tatsachen zu stellen und entsprechend zu ver-
halten, notfalls Illusionen aufzugeben. Nur 
wenn sie auf diesem Wege erfolgreich ist, 
kann sie auch ihre Oppositionsfunktion wirk-
sam erfüllen, d. h. die Politik der bestehenden 
Regierungsmehrheit (Regierung und Parla-
mentsmehrheit als Einheit verstanden) beein-
flussen sowie insbesondere die Parlaments-
mehrheit zur Wahrnehmung ihrer Kontroll-
funktion gegen 52über der Regierung anhalten ).

Um die Lage einer konkreten Opposition be-
urteilen zu können, müssen vor allem zwei 
Gesichtspunkte berücksichtigt werden: Einmal 
die allgemeine Position einer Opposition im 
modernen Wohlfahrtsstaat schlechthin und 
zum anderen die besondere geschichtliche 
Situation, in der sich eine zur Diskussion 
stehende Oppositionspartei gerade befindet.

Zur allgemeinen Lage wird u. a. angeführt, daß 
es der Opposition rein objektiv im modernen 
Sozialstaat immer schwerer werde, der Regie-
rungspolitik gegenüber ein grundlegendes 
Alternativprogramm zu entwickeln. Es sei 
denn, so heißt es, die Opposition sei willens, 
die bestehende Gesellschaftsordnung prinzi-
piell in Frage zu stellen. Nur dann sei Oppo-
sition im echten Sinne überhaupt möglich. 
Wenn diese Ansicht zutrifft, ist ein funktion- 
nierendes parlamentarisches Regierungs-
system in einem demokratischen Parteienstaat 
qua definitione niemals möglich. Denn zwei 
einander ausschließende Thesen stehen sich 
gegenüber:

These 1: Ein parlamentarisches Regierungs-
system kann nur dann funktionieren, wenn 
sowohl Mehrheit als auch Opposition ihre 
systembedingten Funktionen erfüllen, was 
voraussetzt, daß beide die gesellschaftliche 
Ordnung prinzipiell nicht in Frage stellen, 
zwischen ihnen mehr Gemeinsames als Tren-
nendes besteht und beide die geltenden Spiel-
regeln des Regierungssystems nicht miß-
brauchen. Nur so ist ein Wechselspiel zwi-
schen Opposition und Mehrheit möglich, nur 
dann bedeutet ein Regierungswechsel eine 
mehr oder weniger wichtige „Neubesetzung" 
und Neuorientierung und nicht eine legali-
sierte Form der Revolution.
These 2: Ein parlamentarisches System kann 
nur funktionieren, wenn die Opposition wil-
lens ist, prinzipielle Alternativen aufzustellen, 
was wiederum ein prinzipielles In-Frage- 
Stellen des bestehenden Gesellschaftssystems 
voraussetzt.

Das parlamentarische Regierungssystem Groß-
britanniens hat im wesentlichen deshalb bis-
her „funktioniert", weil es die in These 1 
skizzierten Grundbedingungen stets erfüllte. 
Der langsame Demokratisierungsprozeß des 
britischen parlamentarischen Systems hat be-52) Vgl. hierzu Jennings, Parliament, S. 167—182.



wirkt, daß neu hinzukommende Wähler-
schichten — im Verfolg eines dazu para lel 
verlaufenden, langsamen gesamtgesellschaft-
lichen Evolutionsprozesses — erst dann in 
den politischen Entscheidungsprozeß einbe-
zogen wurden, als sie zur Befolgung der 
Grundbedingungen des Systems prinzipiell 
bereit waren. In Großbritannien — wo eine 
Debatte um eine „große Koalition" zur Ret-
tung der Opposition, die sich angeblich im 
modernen Wohlfahrtsstaat allerorts in aus-
sichtsloser Lage befindet, nicht geführt wird — 
funktioniert das parlamentarische System 
offensichtlich auch als demokratischer Par-
teienstaat. Man ist sich dort sehr wohl be-
wußt, daß die besonderen Schwierigkeiten der 
Labour Party als Oppositionspartei primär 
durch ihre eigene Geschichte, Parteistruktur 
und zu enge Bindung an bestimmte Klassen-
positionen bedingt sind. Die Geschichte der 
Labour Party beweist, daß die Parteiführung 
sich dieser Problematik wohl bewußt ist und 
man sich den systembedingten Notwendig-
keiten zu stel en bemüht ist.

Zur allgemeinen Lage der Opposition wird 
des weiteren angeführt, daß es heute nicht 
mehr um „wirkliche" Alternativen, sondern 
um „Persönlichkeiten" gehe: man wähle nicht 
mehr zwischen Sachalternativen, sondern nur 
noch zwischen Personalalternativen. Nun ist 
es sicherlich eine unbestreitbare Tatsache, daß 
bei allen Parlaments- (bzw. in USA auch Prä-
sidenten-) Wahlen niemals „Sachen", sondern 
im er Personen gewählt werden. Aber das 
wird ja auch nicht bestritten. Gemeint wird 
vielmehr, daß bei „früheren" Wahlen Pro-
gramme eine größere Rolle spielten, während 
heute Personen deren Leitbildfunktion über-
nehmen. Daß diese Unterscheidung zwischen 
früher und heute auch auf die amerikanischen 
Präsidentschaftswahlen zutrifft, wird von nie-
mandem ernsthaft behauptet. Dieser Wandel 
scheint demnach eine Besonderheit des parla-
mentarischen Systems zu sein. Das hat seine 
guten Gründe.
In jedem Lande stellt die Wahl des Regie-
rungschefs die bedeutungsvollste Personal-
entscheidung dar. In den USA bildet die ge-
samte Nation eine Art Einmanwahlkre is zur 
Bestellung des Regierungschefs. Hier kann der 
Wähler direkt über die Person des künftigen 
Amtsinhabers entscheiden. Seine Person steht 
für den Wähler nicht nur zur Diskussion, son-
dern zur Disposition. Anders im parlamentari-
schen System. In ihm wird der Regierungschef 
entweder, wie in der Bundesrepublik, direkt 

vom Parlament gewählt oder — wie in Groß-
britannien, wo der Premier formell von der 
Krone ernannt wird — indirekt: Da das briti-
sche Unterhaus den Premierminister abberufen 
kann, kann nur der eine Regierungschef 
werden, den das Parlament nicht abberufen 
wird. Darüber entscheidet de facto die Mehr-
heit. Nur der hat eine Chance, sich im Amt zu 
halten, den sie als Fraktion erwählt.

Im parlamentarischen System wird der Regie-
rungschef zunächst „gleichrangig" wie jeder 
andere Abgeordnete ins Parlament gewählt. 
Im Vielparteiensystem überträgt sich die Un-
gewißheit über die spätere Zusammensetzung 
der regierungstragenden Koalition auch auf die 
Person des künftigen Regierungsoberhauptes. 
In einem Zweiparteiensystem mit disziplinier-
ten Parlamentsparfeien können beide Parteien 
ihre Premier- bzw. Kanzlerkandidaten dem 
Wähler unmit elbar „zur Disposition" stellen. 
Jetzt wählt der einzelne Bürger seine Regie- 
jung direkt, indem die Nation zum Einmann-
wahlkreis für den Kanzlerkandidaten wird, 
während alle anderen Abgeordneten insoweit 
als „Elektoren", deren Verpflichtung auf den 
einen oder den anderen Kandidaten durch ihre 
Parteizugehörigkeit bekannt ist, fungieren53 ).

53) Die Extrempositionen „Personenwahlen" und 
„Parteienwahlen" stehen hier in einem sachbegrün-
deten Komplementärverhältnis zueinander.
53)  Joachim Raschke, Wahlen und Wahlrecht, Ber-
lin 1965, S. 60.

Es ist nun dem Wähler anheimgestellt, ob er 
sich bei seiner Stimmabgabe primär an der 
Person des Kanzlerkandidaten orientiert oder 
ob er sich bewußt wird, daß er mit ihm auch 
eme „Regierungsmannschaft" bestellt und eine 
Abgeordnetengruppe, die eine bestimmte 
Grundhaltung bei künftigen Sachentscheidun-
gen erwarten lassen. Bei der Wahl eines 
Regierungschefs steht normalerweise nicht 
irgendeine Person zur Disposition, die, einmal 
im Amt, in völliger Unabhängigkeit die „Richt-
linien der Politik" bestimmen kann. Diese Per-
son ist vielmehr im Verlauf eines langwieri-
gen Selektionsprozesses als jener Kandidat 
herausgestellt worden, der im Namen seiner 
Partei und zunächst ihr gegenüber verpflichtet 
des Vertrauens der Wähler für würdig er-
achtet wird. Das bindet und verpflichtet man-
nigfach. Der Kanzlerkandidat repräsentiert im 
Rahmen seiner Regierungsmannschaft de facto 
stets eine politische Programmatik. Der Wäh-
ler ist sich dieser Tatsachen wohl bewußt: 
„Parteiprogramme sind der großen Mehrzahl 



der Wähler nahezu unbekannt, ebenso vielen 
Parteianhängern. Person plus Parteirichtung 
bestimmen die politischen Vorstellungen des 
Wählers: .Anstelle der Identifizierung mit 
Programmen tritt eine Personifizierung der 
Parteiziele zutage' (Emnid)."

„Früher", heißt es, gab es noch klare Pro-
gramme. Im Vielparteiensystem mußten sich 
die Parteien u. a. deshalb hinter fixierten 
Programmen verschanzen, weil sie dem Wäh-
ler in der Regel keine Kanzlerkandidaten mit 
glaubwürdiger Erfolgschance präsentieren 
konnten. Sie kündeten mit ihrem Programm 
insofern an, unter welchen Gesichtspunkten 
sie in eventuelle Koalitionserörterungen 
treten würden. Das endgültige Regierungs-
programm blieb dabei stets mehr oder weniger 
im Ungewissen. Je geringer die Mehrheits-
chance einer Partei im modernen Großstaat 
ist, desto profilierter wird ihr Programm sein.

Keine Opposition kann ohne „Alternativen" 
existieren; nur so vermag sie ihre Identität 
zu bewahren. Sie bietet sich mit ihrer Regie-
rungsmannschaft dem Wähler zugleich als 
Personalalternative wie als politisches Alter-
nativprogramm an54 ). Auch die Regierungs-
mehrheit muß um ihre Identität bedacht sein 
und sich als Alternative von der Opposition 
absetzen. .„Die Frage der Prioritäten, der 
Rangordnung der zu lösenden Aufgaben, die 
Methoden und Akzente" 55 ), sie kennzeichnen 
den Bereich, in dem eine moderne Opposition 
ihre wichtigsten Alternativpositionen erarbei-
ten muß. Dieses Setzen von zeitlichen und 
sachlichen Rangordnungen, von Methoden und 
Akzenten ist eine eminent politische Entschei-
dungsaufgabe. Mit diesen Setzungen wird in 
das Leben der Bürger nehmend und gebend, 
zuordnend und Grenzen setzend, regulierend 
und verpflichtend eingegriffen. Keine Maß-

56) Günter Gaus, Bonn ohne Regierung? Kanzler-
regiment und Oposition  — Bericht, Analyse, Kri-
tik, München 1965, S. 139.
57) Was für einen Einfluß etwa „ideologische An-
reger" auf Parteien gewinen  können, hat kürz-
lich Henry J. Steck am Beispiel der englischen 
„Anti-Atomrüstungs"-Bewegung aufgezeigt: „The 
Re-Emergence of Ideological Politics in Great 
Britain: The Campaign for Nuclear Disarmament", 
in; The Western Political Quarterly, Bd. 18, Nr. 1, 
März 1965, S. 87—103.

54) Zum Verhältnis zwischen „Person" und „Pro-
grammpunkt" bzw. Sachfrage schreibt V. O. Key 
(Southern Politics, S. 304); „When two distinct 
groups with some identity and continuity exist, 
they must raise issues and appeal to the masses 
if for no other reason than the desire for office. 
Whether the existence ol issues causes the for- 
mation of continuing groups of politicians or 
whether the existence of competing groups causes 
the issues to be raised is a moot point. Probably 
the two factors interact."
55)  Willi Brandt, Plädoyer für die Zukunft, Frank- 
furt/Main 1961, S. 19.

nähme trifft alle Individuen und Gruppen 
gleich: Wem soll und muß was zugemutet 
werden — und wann! Wer in diesem Bereich 
keinen Ansatz für „wahre“ Alternativen fin-
den kann, verkennt den politischen Charakter 
staatlich zu fällender Entscheidungen. Günter 
Gaus hat kürzlich in Westdeutschland ge-
schrieben: „Die grobschlächtigen Unterschei-
dungsmerkmale der Parteien sind zu Nuancen 
geworden, was als eine ungewohnte Novität 
die intellektuellen Wähler ebenso zu verstören 
scheint wie die an politische Hausmannskost 
gewöhnten Durchschnittsbürger56 )." Man 
kann für „Parteien" getrost „Alternativen" 
setzen.

Materialien für Alternativen werden nicht von 
den Parteien erfunden, sondern an sie heran-
getragen, ihnen aufgedrängt. Die Parteien 
haben die realisierbaren Alternativen heraus-
zuarbeiten. Sie werden sich dabei zum Spre-
cher und Sachwalter jener Anliegen machen, 
die sie für berechtigt halten, von deren Durch-
setzung und Propagierung sie sich einen Nut-
zen versprechen und für deren Realisierung 
sie bereit sind, die Verantwortung zu über-
nehmen. In diesem Zusammenhang muß das 
weite Feld komplizierter Wechselbeziehungen 
zwischen Parteien und Interessengruppen ge-
sehen und bedacht werden. Diese Gruppen 
streben vor allem innerhalb der Parteien nach 
Einfluß und Berücksichtigung und versuchen 
durch sie — oder direkt — auf deren Reprä-
sentanten in den entscheidenden Staatsämtern 
einzuwirken. Gleichzeitig darf die Funktion 
und Wirksamkeit all jener anderen „Unruhe-
stifter", Alternativ-Initiatoren und „Anreger" 
gegen eine Erstarrung der Großparteien nicht 
unberücksichtigt bleiben, die nach Einfluß 
streben und von der „öffentlichen Meinung" 
über konkurrierende Kleinparteien sowie poli-
tische und sonstige Klubs bis zu den verschie-
denartigsten 57 Beratergruppen reichen ).



VII. Zur Problematik einer Großen Koalition

Der Einparteistaat ist keine demokratische 
Alternative zum Parteienstaat. Krippendorff 
hat eine „Große Koalition" im parlamentari-
schen System als eine „Vorform des Einpartei-
staates" bezeichnet58 ). Diese These mag eini-
ges für sich haben. Die Bildung einer „Großen 
Koalition" wird in der Regel mit ähnlichen 
Begründungen zu rechtfertigen versucht, wie 
sie Einparteistaaten für ihre Selbstrechtferti-
gung in Anspruch zu nehmen pflegen: Wah-
rung der Einheit aller politischen Kräfte, um 
anliegende außerordentliche Gemeinschafts-
aufgaben bewältigen zu können. Dennoch be-
steht ein essentieller Unterschied zwischen 
einem Einparteistaat und einem Staat mit 
Großer Koalition oder Allparteienregierung — 
vorausgesetzt, die Parteien können jederzeit 
ihre Eigenständigkeit wiedergewinnen. Wäh-
rend im Einparteistaat eine organisierte Oppo-
sition weder innerhalb noch außerhalb der 
Partei geduldet werden darf, da er sich sonst 
aufgeben und zum Parteienstaat entwickeln 
würde, setzt die Bildung einer Großen Koali-
tion die Existenz organisatorisch voneinander 
unabhängiger Parteien voraus. Es handelt sich 
hier demnach um Parteien, die zwar in einem 
„Koalitionsvertrag" bzw. einer „Koalitions-
absprache" eine engere Zusammenarbeit vor-
sehen können, potentiell aber jederzeit zur 
völligen Unabhängigkeit zurückzukehren ver-
mögen.

58) Krippendorff a. a. O., S. 70.

59) Siehe hierzu U. W. Kitzinger, Wahlkampf in 
Österreich, in: Politische Vierteljahresschrift, 
2. Jg., Heft 1, März 1961, S. 36—56. Vgl. auch 
Otto Kirchheimer, The Waning of Opposition in 
Parliamentary Regimes, in: Social Research, Bd. 24, 
Sommer 1957, S. 127—156.

Eine auf Dauer angelegte Regierungsführung 
durch Große Koalition birgt jedoch im parla-
mentarischen System erhebliche Gefahren in 
sich. Da die einzelnen Koalitionspartner, falls 
sie sich weiterhin als Parteien erhalten wollen, 
um ihre Eigenständigkeit bemüht sein müssen, 
stellt sich die Frage, wie sie vor dem Wähler 
als gemeinsam die Regierung tragende Par-
teien ihre Identität bewahren und glaubhaft 
begründen sollen. Die Klarheit der Verant-
wortlichkeiten geht in einem Parlament ohne 
unabhängige Opposition, die als solche er-
kenntlich wird, in entscheidendem Maße ver-
loren. Die Parteien sind der Gefahr ausgesetzt, 
ihr Erstgeburtsrecht verantwortlicher Eigen-
ständigkeit für das Linsengericht des „Dabei-
seins" preiszugeben. Die Wähler haben nur 
noch die Wahl zwischen einem Etwas-mehr- 
hiervon und Etwas-mehr-davon. Das Pro-
porzprinzip wird zum Grundprinzip auch bei 
der Besetzung aller politischen Ämter in den 
entscheidenden staatlichen Letztinstanzen. Die 

„Proporzdemokratie" wird so zur generellen 
Methode. Die Entscheidung für eine völlig 
neue Regierungsmannschaft wird den Wählern 
erheblich erschwert. Die wechselseitige Kon-
trolle zwischen den Koalitionspartnern findet 
weitgehend hinter verschlossenen Türen statt. 
Der Appell an die Öffentlichkeit erfolgt nur 
noch punktuell und verliert jegliches Profil. 
Es gibt keine Opposition, die von dem Ge-
schäft der „Öffentlichkeitsarbeit" leben muß. 

Österreich bietet ein geradezu klassisches 
Modell dafür, was eine Große Koalition in 
der Praxis bedeuten kann. Österreich ist mit 
seinen 7 Millionen Einwohnern der zweit-
größte demokratische Parteistaat Europas, der 
sich mit diesem Experiment auf längere Zeit 
eingelassen hat. Das geschah — selbst abge-
sehen von der außenpolitischen Sondersitua-
tion beim Abschluß des Neutralitätsvertrages 
— alles andere als freiwillig. Die beiden Groß-
parteien — österreichische Volkspartei und 
Sozialistische Partei Österreichs — sind aus 
allen Nachkriegswahlen fast gleichstark her-
vorgegangen. Dem Versuch, neue Wähler-
schichten zu erschließen, sind in einem Lande, 
in dem die Wahlbeteiligung immer um und 
über 95 0/0 der Wahlberechtigten beträgt, eng-
ste Grenzen gezogen. Keine der beiden Groß-
parteien kann von sich aus eine Regierung 
bilden, ohne die parlamentarischen Splitter-
parteien zum Zünglein an der Waage werden 
zu lassen59 ). Gleiches gilt für den größten 
europäischen Parteienstaat (über 9 Millionen 
Einwohner), dessen Regierungsmehrheit auf 
einer Großen Koalition basiert: Belgien, mit 
seiner gesetzlichen Wahlpflicht für alle über 
21 Jahre alten Männer und Frauen. Da die 
„Jungwähler" überwiegend „links" wählen 
und zu den Gruppen gehören, die eine relativ 
geringe Wahlbeteiligung erbringen, mag in 
diesem Zusammenhang die Frage aufgeworfen 
werden, ob eine Wahlpflicht in der Bundes-
republik bei der gegenwärtigen Parteien-
konstellation nicht der SPD zugute käme, den 
Trend zum „Gleichziehen der Großparteien" 
fördern und damit die Vorbedingungen für die 
Bildung einer Großen Koalition verstärken 
würden.



Die politische Bereitschaft, eine Große Koali-
tion zu bilden, wird stets mit dem Verweis 
auf eine „besondere Notlage" begründet. Das 
war auch bei fast sämtlichen Gesprächs-
partnern an der jüngsten Koalitionsdebatte in 
der Bundesrepublik der Fall. Hier wurde die 
Notlage entweder mit besonderen außen- oder 
(und) innenpolitischen Aufgabenstellungen be-
gründet oder, wie bei Manfred Friedrich, aus 
einer allgemeinen Oppositionslage heraus er-
klärt, die „durch jene Entwicklungstendenzen, 
die in den modernen Wohlfahrtsstaaten als 
unausweichlich erscheinen", bedingt sei60 ).

60) Friedrich a. a. O., S. 108.
61) Ulrich Lohmar, Innerparteiliche Demokratie — 
Eine Untersuchung der Verfassungswirklichkeit 
politischer Parteien in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Stuttgart 1963, S. 131. Zum Folgenden siehe 
insbesondere Kapitel V („Gewaltenteilung im 
Parteienstaat") S. 125—131.
Im folgenden setze ich mich lediglich mit den im 
angezeigten Buch formulierten Argumentationen 
des Verfassers auseinander. Ich weiß, daß Loh-
mar heute die Gewaltenteilungsproblematik weit 
differenzierter sieht.

62) Siehe ebd., S. 126.
63) Ebd., S. 126.

Die Diskussionen um die Große Koalition 
hatten 1961 in der Bundesrepublik einen 
ersten Höhepunkt erreicht, der von den leb-
haften Erörterungen vor den letzten Bundes-
tagswahlen noch bei weitem übertroffen 
wurde. Seit dem 19. September 1965 hat die 
Problematik in den Tageskommentaren offen-
sichtlich ihre Aktualität völlig eingebüßt. Im 
Rahmen unserer Überlegungen zur Kritik am 
Parteienstaat kommt dieser Problematik je-
doch eine prinzipielle Bedeutung zu — abge-
sehen davon, daß sie auch in der politischen 
Tagespraxis erneut an brennender Aktualität 
gewinnen kann. Eine Auseinandersetzung mit 
Thesen der jüngsten Diskussion zur Großen 
Koalition sollte daher auch heute nicht nur 
von rein theoretisch-spekulativem Interesse 
sein.
Von einigen Gesprächspartnern der jüngsten 
Koalitionsdebatte sind Thesen aufgestellt wor-
den, die wegen ihrer grundlegenden Bedeu-
tung nicht unerwähnt bleiben dürfen. So ist 
beispielsweise Ulrich Lohmar in einer 1963 
veröffentlichten und vielbeachteten Studie so 
weit gegangen, die Bildung einer Großen 
Koalition als „den einzigen zur Zeit gang-
baren Weg zu bezeichnen, eine Gewaltentei-
lung in der Machtstruktur der Bundesrepublik 
und zugleich eine Beteiligung aller qualifizier-
ten politischen Kräfte der großen Parteien bei 
der Bewältigung der Staatsaufgaben zu errei-
chen . . 61 ). Die besondere Notlage ergibt 

sich nach Lohmar aus der „Immobilität der 
Machtstruktur der Bundesrepublik". Die Tat-
sache, daß die SPD als eine der zwei Groß-
parteien seit 1949 in der Opposition stand, 
diente ihm damals als Beweis für seine These. 
Die Immobilität der Machtstruktur wird nach 
Lohmar auch dadurch nicht aufgelockert, daß 
die Oppositionspartei in der Bundesrepublik 
auf Bundesebene zwar Oppositionspartei, auf 
Landesebene jedoch Regierungspartei sein 
kann und dies bekanntlich in mehreren Bun-
desländern der Fall war und ist. Das Problem 
der „föderalistischen Struktur der Bundes-
republik" wird bei ihm mit einem Satz abge-
tan 62).  Die bedeutsame Mitwirkung der Län-
der über den Bundesrat an der Bundesgesetz-
gebung spielt keine Rolle. Es bleibt der Vor-
wurf, daß in der Bundesrepublik die Arbeit 
der Opposition nicht honoriert werde, sie fak-
tisch aus dem politischen Entscheidungsprozeß 
ausgeschlossen sei und alle Macht bei der 
Regierungsmehrheit und ihrer Führung kon-
zentriert liege.

Diese besondere Lage wird nun in der vor-
liegenden Studie nicht primär aus den ge-
schichtlich, sozialpsychologisch und partei-
strukturell bedingten Eigenheiten erklärt, 
denen sich die SPD als Oppositionspartei seit 
1949 konfrontiert findet und mit denen sie sich 
auseinanderzusetzen hat, sondern aus einer 
angeblich grundgesetzfremden Verfassungs-
entwicklung. Lohmar erklärt: „Die Gewalten-
teilung in der Bundesrepublik entspricht ... 
nicht dem Modell des Grundgesetzes" 63 ). Das 
scheint mir eine unhaltbare Behauptung zu 
sein. Sie beruht auf der falschen Annahme, 
daß das Grundgesetz ein Gewaltenteilungs- 
„Modell" vorsehe, das einem funktionieren-
den parlamentarischen Regierungssystem ent-
gegenstehe. Lohmar liest in den Artikel 20 
Absatz 2 des Grundgesetzes, der u. a. prokla-
miert, daß die Staatsgewalt „durch besondere 
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt" 
werde, offensichtlich eine an Montesquieu 
orientierte Gewaltenteilungs-Vorstellung hin-
ein; eine Vorstellung, die dem Gewalten-
teilungsschema des präsidentiellen Systems 
entspricht. Zwar erwähnt er, gleichsam en pas-
sant, die „Verantwortlichkeit der Regierung" 
(Wahl und Abberufbarkeit des Bundeskanz-
lers durch den Bundestag), zieht aber aus 
dieser entscheidenden, vom Grundgesetz ge-



wollten Abweichung vom Montesquieuschen 
Gewaltenteilungskonzept (vgl. Art. 63, 65, 67 
und 68 GG) keinerlei Konsequenzen.

Lohmar konstruiert demgemäß einen Gegen-
satz zwischen einem der Verfassung unter-
stellten Modell der Gewaltenteilung (Regie-
rung und Verwaltung auf der einen Seite, 
das Parlament auf der anderen Seite) und der 
de facto-Gewaltenteilung zwischen der Regie-
rungsmehrheit (als der politischen Einheit von 
Regierung und Parlamentsmehrheit) einerseits 
und der Opposition andererseits. Das parla-
mentarische System lebt aber gerade von die-
ser Gegenüberstellung. Es kann auf die Dauer 
nur arbeitsfähig bleiben und verantwortlich 
handeln, kurz funktionieren, wenn Regierung 
und Parlamentsmehrheit eine geschlossene 
Handlungseinheit bilden, der eine Opposition 
gegenübersteht, die durch ihren permanenten, 
systematischen Appell an die Wählerschaft die 
Regierungsmehrheit zur öffentlichen Recht-
fertigung und Begründung ihrer Aktionen 
nötigt, d. h. Regierung und Parlament zur 
Publizität ihrer Handlungen zwingt. Dieses 
Gewaltenteilungssystem ist vom Grundgesetz 
nicht nur „geduldet", sondern gewollt. Das 
Grundgesetz sieht verfassungsrechtlich vor, 
daß Regierung und Parlament als selbständige 
Organe über bestimmte Kompetenzbereiche 
verfügen, sie miteinander kooperieren müssen 
und in einem wechselseitigen Kontrollverhält-
nis zueinander stehen. Verfassungspolitisch 
kann das System nur funktionieren und voll 
aktionsfähig sein, wenn Regierung und Parla-
mentsmehrheit als eine integrierte Handlungs-
gruppe fungieren und als geschlossene Gruppe 
vom Wähler in kollektive Verantwortung ge-
nommen werden können.

Daß eine derart integrierte Regierungsmehr-
heit ein inneres Kontrollgefüge a
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wird ) und aufweisen muß — sowie ihre 

internen Konflikte haben wird —, soll damit 
keineswegs bestritten werden. Ganz im Ge-
genteil: Erst diese internen Kontrollbeziehun-
gen und belebenden Spannungen befähigen 
die Mehrheit, politische Erstarrungen zu ver-
meiden und verantwortlich zu handeln.

Die geringste Kontrolle innerhalb der Regie-
rungsmehrheit und der höchste Grad an Inte-
gration zwischen Parlamentsmehrheit und Re-
gierung sind in der Person des Ministers 
erreicht: Er ist — im Regelfälle — in Personal-
union zugleich „hundertprozentiger" Abgeord-
neter und „hundertprozentiges" Regierungs-
mitglied. Er ist sowohl Repräsentant des Parla-
ments als auch der Regierung. Seine Abgeord-
netenkenntnisse kommen ihm als Minister zu-
gute; sein Wissen als Regierungsmitglied 
kommt ihm als Parlamentsmitglied zugute. Die 
Minister bilden demnach innerhalb der Parla-
mentsmehrheit eine Abgeordnetengruppe, die 
über ein Höchstmaß an Informationen, Ent-
scheidungsbefugnisse und politischen Einfluß 
verfügt. Diese herausgestellte und mit beson-
deren Regierungskompetenzen ausgestattete 
Führungsgruppe der Mehrheitsfraktion (bzw. 
der die Mehrheit konstituierenden Fraktio-
nen — ein Umstand, der die mannigfachen 
Wechselbeziehungen um einiges komplizier-
ter gestaltet) muß von der „restlichen" bzw. 
nur im Parlament verbleibenden Fraktion — 
wenn sie sich nicht in blinde Abhängigkeit 
von ihrer eigenen ministeriellen Führungs-
gruppe bringen will — stets in Verantwortung 
gehalten werden. Die wache Kontrolle der 
Parlamentsmehrheit der Ministergruppe ge-
genüber — vermittelt durch den erweiterten 
Fraktionsvorstand — mag zwar nach außen 
nicht so deutlich in Erscheinung treten: dafür 
hat primär die Opposition zu sorgen. Es wird 
jedoch gefährlich, wenn auch die interne, mehr 
oder weniger hinter verschlossenen Türen 
stattfindende Kontrolle zunehmend erlahmt 
und unwirksam wird, denn im Extremfall 
könnte eine unkontrollierte Regierungs- *64) Samuel Lubell hat darauf hingewiesen, daß in 

einem demokratischen Zweiparteiensystem die 
grundlegenden politischen Konflikte nicht nur 
zwischen Mehrheit und Opposition, sondern vor 
allem innerhalb der Mehrheit ausgetragen werden. 
Das amerikanische Zweiparteiensystem verglich er 
mit einem Sonnensystem, in dem die Mehrheit die 
„Sonne" und die Minderheit den „Mond“ dar- 
stellt. Die zur Entscheidung führenden Auseinander-
setzungen werden im Mehrheitslager „hitzeerzeu-
gend" ausgetragen. Solange die Mehrheit zum 
Ausgleich befähigt ist, verbleibt die Opposition 
beim Reflektieren erzeugter Hitze. Sobald die 
Konflikte im Mehrheitslager zur Überhitzung und 
Spaltung führen, ist die Stunde der Opposition 
gekommen. Sie fängt „belebendes Feuer", wird

selbst zur Sonne und der „erkaltende Mehrheits-
rest" sieht sich in die Rolle des reflektierenden 
Mondes verwiesen. Diese Bild weist der Opposition 
zwar eine ziemlich passive Funktion zu. Die Oppo-
sition kann jedoch darauf hinwirken, daß die 
Mehrheit zerfällt. Mit einem Frontenwechsel zwi-
schen Mehrheit und Minderheit kann nach Lubell 
allerdings nur über längere Zeiträume hin gerech-
net werden.
Siehe Samuel Lubell, The Future of American 
Politics, 2. Ausl., New York 1956, Kapitel X: A 
New Theory of Political Parties, S. 210—218.



führung zur faktischen Regierungsdiktatur 
entarten.

Auch in einer integrierten Regierungsmehr-
heit gilt die Funktionsteilung zwischen 
regieren und kontrollieren: Die Abgeordne-
ten der Mehrheitsfraktion (bzw. Mehrheits-
fraktionen), die in der Regierung sitzen, sol-
len regieren, die übrigen Fraktionsmitglieder 
primär kontrollieren. Kontrollieren heißt be-
einflussen, zustimmen sowie notfalls kritisie-
ren und ablehnen. Eine Regierungsmehrheit 
darf es nicht so weit kommen lassen, daß sie 
sich auf Zustimmung und Beeinflussung be-
schränkt und der Fähigkeit zur öffentlichen 
Kritik „ihrer" Regierung begibt. Letzteres 
wäre beispielsweise dann gegeben, wenn das 
Parlament der Regierung die Entscheidung 
über reine Exekutivmaßnahmen, wie etwa 
die Entscheidung für oder gegen bestimmte 
Flugzeugtypen, abnehmen würde.

Im Bundestag wurde diese Frage am 19. Fe-
bruar 1965 in einer interessanten Aussprache 
aufgegriffen (166. Sitzung, S. 8295—8305). Es 
ist immerhin bemerkenswert, daß es der 

parlamentarische Geschäftsführer der CDU/ 
CSU-Fraktion, Will Rasner, war, der — unter 
Berufung auf „den" Gewaltenteilungsgrund-
satz — im Plenum für seine Fraktion er-
klärte:

„Dieses Haus hat eine legislative Aufgabe und 
eine Kontrollfunktion. Es hat keine exekutive 
Funktion und sollte nach dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung keinerlei exekutive Funk-
tion auf sich ziehen. Wir tun auch nicht gut 
daran, wenn wir der Regierung erlauben, sich 
auf Kosten dieses Hauses bei Regierungsmaß-
nahmen zu entlasten. ...
Wir selbst stehen der Ausübung unserer 
eigenen Kontrollfunktion entscheidend im 
Wege, wenn wir durch Abstimmung Mitver-
antwortung für Regierungsmaßnahmen, für 
reine Exekutivmaßnahmen, auf uns ziehen. 
Es scheint mir undenkbar zu sein, daß, wenn 
dieses Haus Mitverantwortung für eine exe-
kutive Maßnahme auf sich zieht, es an-
schließend die Regierung wegen solcher Maß-
nahmen kritisiert. Das kann in extremen 
Fällen zu schweren verfassungspolitischen 
Konflikten führen."

VIII. Große Koalition — Ordnungsmodell oder Übergangslösung?

Solange die Regierung eine Politik betreibt, 
die die Zustimmung der Mehrheit findet und 
so angelegt ist, daß sie — trotz aller ent-
gegenwirkenden Tätigkeit der Opposition — 
die Majoritätspartei einem erneuten Wahl-
sieg zuzuführen verspricht, wird die Parla-
mentsmehrheit der Versuchung ausgesetzt 
sein, sowohl ihre öffentliche wie nichtöffent-
liche Regierungskontrolle zu vernachlässi-
gen. Eine schwache Opposition trägt dem-
nach zur Schwächung einer wirksamen parla-
mentarischen Regierungskontrolle bei. Erst 
eine starke Opposition, d. h. eine Opposi-
tion, die sich so verhält, daß ihr Wahlsieg 
zur realen Chance wird, trägt zur Stärkung 
einer parlamentarischen Regierungskontrolle 
bei. Lohmar ist weitgehend zuzustimmen, 
wenn er sagt: „Solange die Opposition diese 
(Wahl-)Chance nicht greifbar vor sich sieht, 
ist sie eine quantite negligeable" 65 ). Sobald 
diese Situation in einem parlamentarisdien 
System gegeben ist, leidet nicht nur die 
Opposition, sondern drohen dem ganzen 
System Lethargie und Erstarrung. 65

65) Lohmar a. a. O., S. 127.

Die entscheidende Frage in einer derartigen 
Lage darf aber weder falsch gestellt noch all-
zu leichtfertig beantwortet werden. Sie lautet 
nicht — wie etwa Manfred Friedrich meint —, 
ob Opposition überhaupt noch möglich sei. 
Sie muß zunächst von der Vorfrage aus-
gehen, warum eine konkrete Partei, die die 
Oppositionsfunktion auszuüben hat, den 
„Modellerwartungen" nicht gerecht wird. Im 
Falle der SPD als Oppositionspartei werden 
die Antworten auf diese Vorfrage dann — 
ganz konkret — zu drei weiteren Fragen 
führen: 1. Muß das System geändert werden, 
da die SPD die „Modellerwartungen" nicht 
erfüllen kann? oder 2. ist die SPD willens 
und in der Lage, sich als Partei dem parla-
mentarischen System anzupassen? oder 
3. empfiehlt sich eine vorübergehende 
Lösung, die der SPD den Anpassungsprozeß 
erleichtert und damit gleichzeitig dazu bei-
trägt, die Funktionsfähigkeit des parlamen-
tarischen System zu sichern bzw. die nöti-
gen Grundbedingungen hierzu zu schaffen?

Ulrich Lohmar mag die dritte Frage im Auge 
gehabt haben, er stellt sich jedoch nur der 
ersten. Auf Grund seiner eigenwilligen Ver-



fassungsdeutung lautet für ihn diese Frage 
allerdings etwas anders. Er will nicht das 
System „ändern", sondern ein angeblich ver-
fremdetes System zur Verfassungskonformi-
tät zurückführen. Sein Ordnungskonzept ist 
das „Modell der Großen Koalition, das die 
Kommunen geschaffen haben", das sich dort 
bewährte und „als zur Zeit einzig gangbarer 
Weg" auch auf Bundesebene zur Anwendung 
gelangen müsse66 ), und zwar mit dem aus-
drücklichen Anspruch, damit „die Gewalten-
teilung im Staate wiederherzustellen". Wie 
würde diese vermittels des Modells der Gro-
ßen Koalition „wiederhergestellte" Gewalten-
teilung aussehen? Lohmar schreibt:

66) Ebd., S. 130 f.; siehe Anmerkung, 61, zweiter 
Absatz.
67) Ebd., S. 130.

68) Ebd., S. 130.
69) Siehe Anin. 55.

„Das Parlament und seine Fraktionen wür-
den sich wieder als Legislative und als Kon-
trollorgan der Regierung betrachten können; 
ein der Verfassung entsprechendes Selbst-
verständnis des Parlaments könnte möglich 
werden. Die Mehrheitsfraktion wäre nicht 
länger die parlamentarische Exekutive der 
Regierung, sondern die beiden großen Frak-
tionen im Parlament würden der Regie
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rung, 
die aus Vertretern beider Parteien gebildet 
wäre, gegenüberstehen." )

Was Lohmar hier als Gewaltenteilungs-
modell formuliert, erweist sich als die Be-
schreibung eines präsidentiellen Regierungs-
systems, in dem die politischen Ausein-
andersetzungen nicht primär zwischen 
Opposition und Regierungsmehrheit, son-
dern in erheblichen Ausmaße zwischen Par-
lament und Regierung stattfindet. Es gibt 
vor allem zwei Staaten, auf die Lohmars 
Darstellung weitgehend zutrifft: die Schweiz 
und die USA. Beide haben kein parlamen-
tarisches Regierungssystem. Auch das ameri-
kanische Beispiel nähert sich Lohmars Be-
schreibung in gewisser Weise sogar darin, 
daß gelegentlich „Vertreter beider Parteien" 
selbst in höchsten Regierungsämtern zu, fin-
den sind: sowohl Eisenhower als auch 
Kennedy und Johnson waren bemüht, einige 
der Oppositionspartei nahestehende Per-
sonen in wichtige Regierungsämter aufzu-
nehmen. Unter Kennedy waren dies — um 
berühmte Fälle zu erwähnen — auf Kabi-
nettsebene z. B. die „Republikaner" Mac- 
Namara als Verteidigungsminister und ins-
besondere Dillon als Finanzminister.

Die „Arbeitsleistung" seines Modells be-
schreibt Lohmar weiterhin mit der Bemer-
kung: „Das heute bestehende Machtkartell 
von parlamentarischer Mehrh
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und Verwaltung wäre damit beseitigt." ) 
Deutlicher läßt sich die Tatsache, daß damit 
eine der wesentlichen Grundvoraussetzun-
gen für ein funktionierendes parlamentari-
sches System, nämlich die Geschlossenheit 
der Regierungsmehrheit im weiteren Sinne, 
zerstört wäre, wohl kaum hervorheben.

Lohmar empfiehlt demnach de facto nichts 
weniger als eine grundlegende Verfassungs-
revision, um der SPD, die angeblich in der 
verfestigten „Machtstruktur der Bundes-
republik" keinerlei Wahlchancen habe und 
daher eine „quantite negligeable" sei, neues 
Leben einzublasen; denn, so Lohmar, „der 
Wähler identifiziert sich nicht gern mit einer 
Partei, ,die nichts zu sagen hat' ". Es wird also 
nicht dafür plädiert, daß die SPD eine Politik 
betreiben müsse, die sie in die Lage versetzt, 
sich den Grundregeln des „Systems" so an-
zupassen, daß sie in ihm „funktionsgerecht" 
wirksam werden könne. Nicht die SPD wird 
zur Reform und Systemanpassung aufge-
rufen, sondern das System sollte einer ent-
scheidenden Korrektur unterzogen werden, 
damit auf diese Weise — wie sich logischer-
weise folgern läßt — der speziellen Proble-
matik der SPD-Opposition Rechnung getra-
gen werde.

Ist der hier aufgezeigte Weg wirklich der 
„zur Zeit einzige", der zur „Rettung" der 
sozialdemokratischen Opposition und damit 
des parlamentarischen Parteienstaates zu 
führen vermag? Ist die SPD tatsächlich auf 
eine derartige „Rettung" angewiesen? Dies 
wirft die zweite der oben angeführten Fragen 
auf: Ist die SPD willens und in der Lage, sich 
als Partei dem parlamentarischen System 
derart anzupassen, daß sie zur konkurrenz-
fähigen Regierungsalternative zu werden 
verspricht?

Neben vielen anderen hat sich Günter Gaus 
kürzlich dieser Frage gestellt und um eine 
Antwort bemüht69 ). Er weist darauf hin, daß 
es vor allem Herbert Wehners historisches 
Verdienst ist, die SPD auf den Weg einer 
Anpassung an die parlamentarische Wirklich-
keit und ihrer Spielregeln gewiesen zu haben 
und diesen Weg mit eiserner Energie und 
Konsequenz weiter verfolgt. Mit dem Godes- 



berger Programm von 1959 als sichtbarem 
Wendepunkt habe die SPD-Führung den 
Willen dokumentiert, die Partei als Volks-
partei auszubauen und damit in den Bereich 
echter Wahlchancen geleitet. In den ersten 
zehn Jahren der Bundesrepublik habe die 
SPD in doppelter Hinsicht einen hoffnungs-
losen Kampf geführt: sie gab sich weitgehend 
als Klassenpartei und legte großen Wert auf 
die Formulierung prinzipieller Alternativen. 
Sie gebärdete sich als modellgerechte Oppo-
sition, ohne in der Lage zu sein, die wichtigste 
Grundbedingung zu erfüllen: der Regie-
rungsmehrheit so gefährlich zu werden, daß 
sie um ihre Wählermehrheit ernsthaft ban-
gen mußte. Mit der Erweiterung zur Volks-
partei und dem Verzicht auf prinzipielle 
Alternativen unterwarf sie sich zwar 
schmerzhaften Reformen und zog sich den 
schärfsten Tadel sowohl traditionsverhafteter 
Funktionäre und Anhänger wie theoretisie-
render Kritiker zu, sie wurde aber zu-
nehmend „wahlfähig".

1961 zog die SPD erstmals mit neuem Ge-
sicht in den Wahlkampf. Erst seitdem hat 
die SPD wirksam damit begonnen, aus 
ihrem Willen, regierungsfähige Mehrheit zu 
werden, die praktischen Konsequenzen zu 
ziehen. Ein neues Kapitel parlamentarischer 
Oppositionsgeschichte hat damit begonnen. 
Gaus ist zuzustimmen: „In diesem Jahre 
1965 führt(e) sie (die SPD) ihren zweiten Wahl-
kampf als eine Partei, die die bundesdeutsche 
Wählermehrheit so anspricht, wie es der 
westdeutschen Realität gemäß ist: mit einem 
Alternativangebot, das den seit 1949 von den 
Regierungsparteien gezogenen Rahmen 
nicht mehr sprengen, sondern anders aus-
füllen 70will." )

War das erste Jahrzehnt der sozialdemokra-
tischen Opposition in Bonn „die heroische 
Zeit der Nachkriegs-SPD 71), so kann die erste 
Hälfte des zweiten Jahrzehnts als „die Zeit 
der realistischen Orientierung" bezeichnet 
werden. Mit diesem Bemühen der SPD-Opposi-
tion, sich den politischen Realitäten und 
Spielregeln des Systems zu stellen und an-
zupassen, leistet die Partei nicht nur sich 
selbst, sondern dem gesamten parlamentari-
schen System einen unschätzbaren Dienst. 
Gaus verweist auf zentral bedeutsame Tat-
bestände, wenn er schreibt:

70) Gaus a. a. O„ S. 77. 72) Ebd., S. 80.
71) Ebd., S. 79. 73) Ebd., S. 81.

„Allein auf diese Weise nämlich wird West 
deutschland zu einem normal funktionieren 
den Parlamentarismus gelangen können: was 
wäre ein Zweiparteiensystem, in dem die eine 
Partei für die Mehrheit des Wählervolks aul 
Dauer als unwählbar erscheint? Mit der von 
Wehner herbeigeführten Anpassung der SPD 
an die derzeitigen Gegebenheiten und Wäh-
lerbedürfnisse wird zum ersten Mal über-
haupt die Vorbedingung für einen politi-
schen Zustand geschaffen, der bei oberfläch-
licher Betrachtung zwar schon lange zu be-
stehen scheint —- die Konzentration der poli-
tischen Kräfte auf zwei Parteien nebst kleinem 
freidemokratischem Anhang —, dem jedoch 
bisher das Entscheidende fehlte: die Über-
zeugung der Wähler, daß ein Regierungs-
wechsel in Bon  nich
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würde." )

Die SPD sieht sich auf ihrem „neuen Wege" 
innerhalb wie außerhalb der Partei enormen 
Schwierigkeiten gegenüber. Abgesehen von 
traditions- und parteistrukturell-bedingten 
Gegebenheiten, die es insbesondere der SPD 
sehr schwer machen, dem Grunderfordernis 
des parlamentarischen Repräsentativsystems 
gerecht zu werden, daß nämlich die politische 
Führung der Opposition primär im Parlament 
zu liegen hat und nicht bei der „Partei im 
Lande", abgesehen hiervon weiß sich gerade 
die SPD mit einem ganz besonderen Problem 
konfrontiert: sie hat sich als sozialdemokrati-
sche Partei und Opposition nicht nur Urteilen, 
sondern vor allem verfestigten Vorurteilen zu 
stellen. Wenn es Herbert Wehner — und mit 
ihm der Partei — gelingen sollte, „diese Schutt-
halde politischer Klischees abzutragen", meint 
Gaus, „so wird er nicht nur seiner Partei 
Zutritt zur Regierun
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gsmacht verschafft haben: 
er würde der Bundesrepublik insgesamt zur 
politischen Normalität verhelfen." )

Die Wahlen vom 19. September haben ge-
zeigt, daß es der SPD trotz der von Willi 
Brandt, Herbert Wehner und Fritz Erler ver-
fochtenen Strategie nicht gelungen ist, die 
kurz vor den Wahlen sehr hochgetriebenen 
Erwartungen zu erfüllen. Sicherlich hat sich 
die Arbeit, verfestigte Vorurteile abzubauen, 
als weit mühseliger herausgestellt, als von 
einigen Hoffnungsvollen erwartet worden 
war. Dennoch wäre es zu billig, allein in den 
Vorurteilen der Wähler die Gründe für das 



enttäuschende Abschneiden der SPD suchen zu 
wollen. Vorurteile abbauen ist die eine Seite 
der Medaille; dabei zu viel des Guten tun, 
das eigene Profil mehr als vertretbar verlieren 
und dadurch vor den Urteilenden in Verruf 
geraten, die andere. Die CDU/CSU stellte sich 
zum erstenmal in ihrer Geschichte dem Wähler 
mit einem neuen Kanzlerkandidaten, der sich 
zudem auf Leistungen berufen konnte, die die 
Mehrheit der Wähler im eigenen Wohlstand 
bestätigt sahen: Ludwig Erhards Popularität 
war in Westdeutschland erheblich größer als 
die des — gemeinsam mit seinen „Landes-
kindern" nicht wahlberechtigten — Berliners 
Willi Brandt. Wenn die SPD am 19. Septem-
ber 1965 trotz aller ungünstigen Konstella-
tionen dennoch den prozentual größten Wahl-
erfolg ihrer Geschichte erringen konnte, so 
sollte dieser Tatbestand in seiner Bedeu-
tung nicht unterschätzt werden. Gemessen 
an manch hochgeschraubten Erwartungen 
mag das Wahlresultat für die Oppositionspar-
tei ziemlich enttäuschend sein. Gemessen an 
den realen Schwierigkeiten, denen sich die 
SPD konfrontiert findet, bedeutet das Wahl-
ergebnis für die Stabilisierung des parlamen-
tarischen Systems der Bundesrepublik und da-
mit des westdeutschen Parteienstaates jedoch 
einen begrüßenswerten Achtungserfolg, der 
allerdings dann vertan werden könnte, wenn 
sich die Partei für eine völlig neue Strategie, 
eine Abkehr vom Grundprogramm der letzten 
Jahre und damit vom bisher konsequent ver-
folgten Anpassungsprozeß an das gegebene 
Regierungssystem entscheiden sollte.

Die dritte der oben angeführten Fragen zur 
jüngsten Diskussion scheint zur Zeit nur noch 
von akademischem Interesse zu sein: Emp-
fiehlt sich eine vorübergehende Lösung, die 
dazu angetan wäre, den Anpassungsprozeß der 
SPD zu fördern und zu forcieren? Ganz kon-
kret: bietet das „Modell der Großen Koali-
tion" bzw. der „Allparteienregierung" in die-
sem Zusammenhang einen akzeptablen Vor-
schlag? Da diese Frage gestellt wurde, sei auf 
sie abschließend kurz verwiesen. Günter Gaus, 
der die Allparteienregierung befürwortet, be-
antwortete die Frage eindeutig positiv. (Daß 
er dabei den „Lehrsatz: eine Opposition muß 
sein" in seinem Buch etwas zu leichthin an-
geht und zerpflückt, sei nur am Rande ver-
merkt74).) Gaus preist die Allparteienregie-
rung aber nicht nur mit dem Argument, daß 

74) Siehe ebd., S. 113 ff. 75) Ebd., S. 85.

durch akzeptierte Regierungsbeteiligung und 
öffentlich propagierte „Kabinettswürdigkeit" 
politisch-psychologisch ein entscheidender Bei-
trag zur Stärkung der SPD und damit des par-
lamentarischen Systems insgesamt geleistet 
würde. Ein ganzer Komplex innen- und vor 
allem außenpolitischer Gründe wurde vielmehr 
mitangeführt. Die Bundesrepublik sehe sich 
wichtigster Aufgaben gegenüber — hieß es in 
Übereinstimmung mit vielen anderen Stim-
men —, die nur von allen Parteien gemeinsam 
gelöst werden könnten.

Dazu ließe sich vieles sagen; das Wahlresultat 
vom 19. September hat jedoch politische Tat-
bestände geschaffen, die gegenwärtig eine ein-
gehendere Diskussion im vorliegenden Rah-
men überflüssig machen. Entscheidend bleibt 
allerdings die Gültigkeit der generellen These, 
daß eine Große Koalition (CDU/CSU — SPD) 
oder Allparteienregierung (CDU/CSU — SPD 
— FDP), wenn überhaupt, so nur als Über-
gangslösung zu befürworten wäre und sinn-
voll sein könnte. „Ein Dauerzustand nach 
österreichischem Muster (dürfte eine) opposi-
tionslose Z 75eit nicht werden." )

Ein demokratischer Parteienstaat wird ein recht 
unterschiedliches Parteiengefüge — selbst in 
der Form eines Zweiparteiensystems — auf-
weisen, je nachdem, ob ihm ein parlamen-
tarisches oder ein präsidentielles Regierungs-
system zugrunde liegt, ob er zugleich Bundes-
staat oder Einheitsstaat ist. Ein demokrati-
scher Parteienstaat mit parlamentarischem 
Regierungssystem, wie er im Grundgesetz der 
Bundesrepublik angelegt ist, wird aber nur 
dann dauerhaft funktionieren sowie eine Er-
starrung und autoritäre Verfälschung vermei-
den können, wenn in ihm ein offener Kon-
kurrenzkampf zwischen Opposition und Re-
gierungsmehrheit das politische Leben prägt.

Bundeskanzler Erhard ist grundsätzlich zuzu- 
slimmen, wenn er im Hinblick auf das be-
stehende parlamentarische Regierungssystem 
der Bundesrepublik sowie die Diskussionen 
zur Großen Diskussion, zur Rolle der Opposi-
tion und damit zum westdeutschen Parteien-
staat warnte und bekannte:

„In der Proporzdemokratie wird die Politik 
hinter verschlossenen Türen von einem klei-
nen Kreis gemacht. Seine Vorschläge passieren



das Kabinett ohne Panne, im Bundestag gibt es 
dann keine D
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iskussion mehr. Die Fragen, in 
denen man sich einig ist, werden überhaupt 
nicht geregelt." )

Und:
„Es gibt keine glaubha

77
fte parlamentarische 

Ordnung ohne Opposition." )

In der modernen Demokratie ist eine systema-
tische, verantwortliche, öffentlich-wirksame 
parlamentarische Opposition aber nur im Rah-
men eines konkurrenzoffenen Zwei- odei 
Mehrparteiensystems möglich.

76) Zitiert nach „Die Welt", 19. Juli 1965, S. 2.
77) Zitiert nach „Die Welt", 5. Juli 1965, S. 2.


